
10. Bewilligung des Trennungsgeldes

10.   Bewilligung des Trennungsgeldes 

Die Bewilligung und Abwicklung des Trennungsgeldes für Bedienstete der Beamtenfachhochschule erfolgt 
durch die Leiter der Fachbereiche bzw. der Zentralverwaltung für ihren jeweiligen Bereich.


